
NICOLE      REINHARD
Grafik-/Kommunikationsdesignerin

Nicole J. Reinhard 
Grafik- / Kommunikationsdesignerin 
Sankt Pöltener Straße 2  
89522 Heidenheim

Fon +49 7321.277726 
Funk +49 176.20153591

design@nicole-reinhard.de 
www.nicole-reinhard.de

| 1

Allgemeine geschäftsbedingungen
die nachfolgenden bedingungen von nicole J. Reinhard gelten für alle beratungen, dienstleistungen und 
lieferungen sowie für alle Verträge mit nicole J. Reinhard unter Ausschluss entgegenstehender bedingungen. 
stillschweigende, auch wiederholte Abweichungen, begründen keine Rechtsansprüche. die geschäftsbedingungen 
sind vereinbart, wenn der Auftraggeber ihnen nicht unverzüglich nach dem Zugang widerspricht.
 
1. uRhebeRRecht und nutZungsRechte
1.1 die Arbeiten, entwürfe etc. von nicole J. Reinhard sind als persönliche geistige schöpfungen durch das 
urheberrechtsgesetz geschützt, dessen Regelungen auch gelten, wenn die nach § 2 urhg erforderliche 
schöpfungshöhe nicht erreicht ist. 
1.2 die entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche einwilligung von nicole J. Reinhard weder im 
Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede vollständige oder teilweise nachahmung ist unzulässig.
1.3. bei Verstoß gegen Punkt 1.1 hat der Auftraggeber nicole J. Reinhard eine Vertragsstrafe in höhe von 200 % 
der vereinbarten Vergütung zu zahlen.
1.4 nicole J. Reinhard überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Verwendungszweck erforderlichen 
nutzungsrechte. soweit nichts anderes vereinbart ist, wird nur das einfache nutzungsrecht übertragen. nicole J. 
Reinhard bleibt in jedem fall, auch wenn er das ausschließliche nutzungsrecht eingeräumt hat, berechtigt, ihre 
entwürfe und Vervielfältigungen davon im Rahmen der eigenwerbung zu verwenden.
1.5 eine Weitergabe der nutzungsrechte an dritte bedarf der schriftlichen Vereinbarung zwischen nicole J. 
Reinhard und Auftraggeber. die nutzungsrechte gehen auf den Auftraggeber erst nach vollständiger bezahlung der 
Vergütung über.
1.6 nicole J. Reinhard hat das Recht, auf den Vervielfältigungsstücken (hard- und softcopies) als urheber genannt 
zu werden. Verletzt der Auftraggeber das Recht auf namensnennung, ist er verpflichtet, nicole J. Reinhard eine 
Vertragsstrafe in höhe von 100 % der vereinbarten Vergütung zu zahlen. davon unberührt bleibt das Recht von 
nicole J. Reinhard, bei konkreter schadensberechnung einen höheren schaden geltend zu machen.
 
2. VeRgütung
2.1 die Vergütungen sind nettobeträge, zahlbar zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteuer und ohne Abzug.
2.2 die Anfertigung von entwürfen und sämtliche tätigkeiten, die nicole J. Reinhard für den Auftraggeber erbringt, 
sind kostenpflichtig. sollte die höhe des entgelts nicht festgelegt worden sein, so wird nach Zeitaufwand abgerechnet.
2.3 die berechnung der Vergütung richtet sich, soweit nicht anders festgelegt, nach den honorarempfehlungen 
des Agd (Allianz deutscher design e. V.) Vergütungstarifvertrag design.
2.4 die Vergütungen sind bei lieferung der entwürfe fällig. Werden die entwürfe in teilen abgenommen, so ist bei 
Abnahme der ersten teillieferung eine teilvergütung zu zahlen, die wenigstens die hälfte der gesamtvergütung beträgt.
2.5 Werden die entwürfe erneut oder in größerem umfang als ursprünglich vorgesehen genutzt, so ist der Auftrag-
geber verpflichtet, eine Vergütung für die zusätzliche nutzung zu zahlen.
2.6 Zahlt der Auftraggeber nicht mit Ablauf der sofortigen Zahlungsfrist, kommt er, ohne dass es einer geson-
derten mahnung bedarf, ab dem ersten tag nach eintritt der fälligkeit in Verzug.
2.7 der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger gesamtleistung, garantie- oder 
gewährleistungsansprüchen bzw. bemängelung zurückzuhalten.
 
3. fRemdleistungen
3.1 nicole J. Reinhard ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen fremdleistungen im namen und für 
Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. der Auftraggeber ist verpflichtet, nicole J. Reinhard hierzu schriftliche 
Vollmacht zu erteilen.
3.2 soweit im einzelfall Verträge über fremdleistungen im namen und für Rechnung von nicole J. Reinhard abge-
schlossen werden, ist der Auftraggeber verpflichtet, nicole J. Reinhard im innenverhältnis von sämtlichen 
Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben, insbesondere von der Verpflichtung 
zur Zahlung des Preises für die fremdleistung.
3.3 die änderung von entwürfen, die schaffung weiterer entwürfe sowie andere Zusatzleistungen (z. b. Recherche, 
manuskriptstudium, Produktionsüberwachung, Präsentationen, fahrten etc.) werden nach Zeitaufwand berechnet.
3.4 im Zusammenhang mit den entwurfsarbeiten oder mit Ausführungsarbeiten entstehende nebenkosten (z. b. 
für modelle, Reproduktionen, layoutsatz etc.) sind zu erstatten.
3.5 für Reisen, die nach Abstimmung mit dem Auftraggeber zwecks durchführung des Auftrags erforderlich sind, 
werden Kosten und spesen berechnet.
 
4. eigentum, RücKgAbePflicht
4.1 An entwürfen und Reinzeichnungen werden nur nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch eigentumsrechte 
übertragen. die Originale sind nicole J. Reinhard spätestens drei monate nach lieferung unbeschädigt zurückzu-
geben, falls nicht etwas anderes schriftlich vereinbart wurde.
4.2 bei beschädigung oder Verlust der entwürfe oder Reinzeichnungen hat der Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, 
die zur Wiederherstellung notwendig sind. die geltendmachung eines weitergehenden schadens bleibt unberührt.
4.3 sollten eine Vergabe von fremdleistungen oder ein Produktionsvorgang aufgrund einer mit dem Auftraggeber 
getroffenen Vereinbarung im namen und auf Rechnung von nicole J. Reinhard erfolgen und vom Auftraggeber nicht 
fristgerecht bezahlt werden, liegt der Anspruch auf eigentum des Produzierten bei nicole J. Reinhard.
 
5. heRAusgAbe VOn dAten
5.1 nicole J. Reinhard ist nicht verpflichtet, datenträger, dateien und daten herauszugeben. Wünscht der 
Auftraggeber, dass nicole J. Reinhard ihm datenträger, dateien und daten zur Verfügung stellt, ist dies schriftlich 
zu vereinbaren und gesondert zu vergüten.
5.2 hat nicole J. Reinhard dem Auftraggeber datenträger, dateien und daten zur Verfügung gestellt, dürfen diese 
nur mit einwilligung von nicole J. Reinhard verändert werden.
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5.3 gefahr und Kosten des transports von datenträgern, dateien und daten online und offline trägt der Auftraggeber.
5.4 nicole J. Reinhard haftet außer bei Vorsatz und grober fahrlässigkeit nicht für mängel an datenträgern, 
dateien und daten. die haftung von nicole J. Reinhard ist ausgeschlossen bei fehlern an datenträgern, dateien und 
daten, die beim datenimport auf das system des Auftraggebers entstehen.
 
6. KORReKtuR, PROduKtiOnsübeRWAchung und belegmusteR
6.1 der Auftraggeber legt nicole J. Reinhard vor Ausführung der Vervielfältigung Korrekturmuster vor.
6.2 soll nicole J. Reinhard die Produktionsüberwachung durchführen, schließen er und der Auftraggeber darüber 
eine schriftliche Vereinbarung ab. führt nicole J. Reinhard die Produktionsüberwachung durch, entscheidet sie nach 
eigenem ermessen und gibt entsprechende Anweisungen.
6.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten überläßt der Auftraggeber nicole J. Reinhard 5 einwandfreie muster unentgeltlich.
 
7. hAftung
7.1 nicole J. Reinhard haftet nur für schäden, die sie selbst oder ihre erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeiführen. das gilt auch für schäden, die aus einer positiven Vertragsverletzung oder einer uner-
laubten handlung resultieren.
7.2 die Zusendung und Rücksendung von Arbeiten und Vorlagen erfolgt auf gefahr und für Rechnung des 
Auftraggebers.
7.3 mit der Abnahme des Werkes übernimmt der Auftraggeber die Verantwortung für die Richtigkeit von text und bild.
7.4 nicole J. Reinhard haftet nicht für die wettbewerbs- und markenrechtliche Zulässigkeit und eintragungsfähigkeit 
ihrer entwürfe und sonstigen designarbeiten.
7.5 Rügen und beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb von zwei Wochen nach lieferung schriftlich bei 
nicole J. Reinhard geltend zu machen. danach gilt das Werk als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen.
7.6 nicole J. Reinhard ist berechtigt, Aufträge durch sachverständige, unselbstständig beschäftigte mitarbeiter 
oder gewerbliche / freiberufliche Kooperationspartner, nach Absprache mit dem Auftraggeber, durchführen zu lassen. 
nicole J. Reinhard verpflichtet sich, seine mitarbeiter und Kooperationspartner sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. 
darüber hinaus haftet nicole J. Reinhard nicht für diese mitarbeiter und Kooperationspartner.
7.7 in keinem fall haftet nicole J. Reinhard für die in Werbemaßnahmen enthaltenen Aussagen über Produkte und 
leistungen des Auftraggebers.
7.8 nicole J. Reinhard übernimmt bei bildmaterial keine haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter 
Personen / Objekte. der erwerb von nutzungsrechten über das bildnerische urheberrecht hinaus sowie die einholung 
von Veröffentlichungsgenehmigungen obliegt dem Auftraggeber.
 
8. gestAltungsfReiheit und VORlAgen
8.1. im Rahmen des Auftrags besteht für nicole J. Reinhard gestaltungsfreiheit, wenn keine klaren Richtlinien 
festgelegt worden sind. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion änderungen, so hat er die 
mehrkosten zu tragen.
8.2. Verzögert sich die durchführung des Auftrags aus gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann 
nicole J. Reinhard eine angemessene erhöhung der Vergütung verlangen. bei Vorsatz oder grober fahrlässigkeit 
kann sie auch schadenersatzansprüche geltend machen.
8.3. der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller an nicole J. Reinhard übergebenen Vorlagen berech-
tigt ist und dass diese Vorlagen von Rechten dritter frei sind. sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur 
Verwendung berechtigt oder sollten die Vorlagen nicht frei von Rechten dritter sein, stellt der Auftraggeber nicole 
J. Reinhard im innenverhältnis von allen ersatzansprüchen dritter frei.
 
9. VeRtRAgsRücKtRitt und stORnieRung
9.1  höhere gewalt, Arbeitskonflikte, naturkatastrophen und transportsperren entbinden nicole J. Reinhard von der 
lieferverpflichtung bzw. gestatten eine neufestsetzung dieser.
9.2 stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung durch nicole J. Reinhard möglich. 
im fall einer stornierung hat nicole J. Reinhard das Recht, neben den bis dahin erbrachten leistungen und entstan-
denen Kosten eine angemessene stornogebühr zu verrechnen.
9.3 Angebote / Kostenvoranschläge von nicole J. Reinhard haben eine gültigkeit von 4 Wochen und sind unverbindlich. 
danach ist es nicole J. Reinhard vorbehalten, änderungen an Kalkulationen vorzunehmen oder das Angebot ganz 
zurückzuziehen.
 
10. schlussbestimmungen
10.1 Vertragsabschlüsse und deren änderungen obliegen der schriftform.
10.2 für den fall, dass der Auftraggeber keinen allgemeinen gerichtsstand in der bundesrepublik deutschland hat 
oder seinen sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt, wird der sitz von nicole 
J. Reinhard als gerichtsstand vereinbart.
10.3 ist eine der vorstehenden geschäftsbedingungen unwirksam, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
geschäftsbedingungen nicht.
10.4 für die inanspruchnahme selbständiger künstlerischer leistungen ist die Künstlersozialabgabe durch den 
Auftraggeber zu melden und zu entrichten.
 
11. sAlVAtORische KlAusel
soweit bedingungen der oben aufgeführten Allgemeinen geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sind 
oder werden, sind die übrigen bedingungen weiterhin wirksam. die unwirksame bedingung wird durch die gesetz-
liche Regelung ersetzt.(stAnd: 09 / 2015)
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